










































































































































































Rechtsanwaltsprüfung im Zivilrecht 
Frühjahr 2015  

 

 

A. Aufgabenstellung 

 

Der Kläger hatte von der Beklagten die Bezahlung von CHF 31‘750.-- samt 5% 
Zinsen seit dem 10.09.2010 begehrt, dies im Wesentlichen mit der Behauptung, 
er sei unter „Zwang und Druck“ zur Leistung einer Barzahlung in dieser Höhe 
an die Beklagte veranlasst worden, welche dadurch unrechtmässig 
bereichert sei. Die Beklagte hatte im Wesentlichen eingewendet, der Kläger 
habe ihr Bargeld in Höhe des Klagebetrages gestohlen gehabt; im Übrigen 
habe der Kläger ihr die CHF 31‘750.-- ohne Zwang bezahlt und damit ihre 
Forderung auch konkludent anerkannt.  

Mit Urteil vom 14.07.2014 hatte das Fürstliche Landgericht das Klagebegehren 
zur Gänze abgewiesen. Der vom Kläger gegen das erstinstanzliche Urteil 
erhobenen Berufung hatte das Fürstliche Obergericht mit Urteil vom 
11.11.2014 keine Folge gegeben. Gegen das zweitinstanzliche Urteil hatte der 
Kläger mit Schriftsatz seines Rechtsvertreters vom 14.01.2015 Revision zum 
Fürstlichen Obersten Gerichtshof erhoben und darin erklärt, das 
zweitinstanzliche Urteil aus den Revisionsgründen der „unrichtigen 
Tatsachenfeststellung/Aktenwidrigkeit“, der Mangelhaftigkeit des Verfahrens 
und der unrichtigen rechtlichen Beurteilung anzufechten.  

Die Prüfungsaufgabe bestand darin, als Rechtsvertreter der Beklagten zu der 
in keinem Punkte gesetzmässig ausgeführten Revision des Klägers eine 
Revisionsbeantwortung zu erstatten. 

 



B. Lösungsschema mit Punkteverteilung 

 

Insgesamt können 50 Punkte erzielt werden. Die Prüfung gilt als bestanden, 
wenn mindestens 30 Punkte erzielt werden. Für originelle und richtige 
Rechtsmittelgegenausführungen können Zusatzpunkte erzielt werden. Für 
qualifiziert falsche Rechtsmittelgegenausführungen erfolgen Punkteabzüge. 

 

1. Form und Inhalt allgemein: 5 Punkte. 

Die allgemeinen inhaltlichen und formellen Erfordernisse einer 
Revisionsbeantwortung müssen eingehalten werden.  

 

2. Revisionsbeantwortung: 45 Punkte  

a) Zur „unrichtigen Tatsachenfeststellung/Aktenwidrigkeit“ (15 Punkte) 

 Die Beweiswürdigung der Unterinstanzen kann vom OGH, der nur 
reine Rechtsinstanz ist, nicht überprüft bzw. die Beweiswürdigung 
der Unterinstanzen im Revisionsverfahren nicht bekämpft werden.  

 Der Revisionsgrund der Aktenwidrigkeit liegt nur vor, wenn die 
Feststellungen auf aktenwidriger Grundlage getroffen wurden, also 
auf einem bei der Darstellung der Beweisergebnisse unterlaufenen 
Irrtum (auf einem Formverstoss) beruhen, der aus den Prozessakten 
selbst erkennbar und behebbar ist, z.B. wenn für eine 
entscheidungswesentliche Feststellung überhaupt keine 
beweismässige Grundlage besteht, nicht aber dann, wenn eine 
allenfalls mögliche Feststellung nicht getroffen oder eine 
Feststellung durch eine Schlussfolgerung gewonnen wurde. 
Jedenfalls kann der Revisionsgrund der Aktenwidrigkeit nicht als 
Ersatz für eine im Revisionsverfahren unzulässige Beweisrüge 
herangezogen werden. 

 Der Kläger hat in seiner Revision seine bereits in der Berufung 
erhobene Beweisrüge wiederholt und derart die zweitinstanzliche 
Entscheidung unzulässigerweise damit bekämpft, dass das OG die 
Beweiswürdigung des Erstgerichts für zutreffend erachtet habe. 

 Eine Aktenwidrigkeit wird gar nicht zur Darstellung gebracht. Dass 
die Unterinstanzen allenfalls für den Kläger günstige Feststellungen 
nicht getroffen haben, begründet keine Aktenwidrigkeit. Auch mit 



seiner Aktenwidrigkeitsrüge versucht der Kläger letztlich nur, die 
Beweiswürdigung der Vorinstanzen zu bekämpfen. 

b) Zur Verfahrensrüge (15 Punkte) 

 Die gesetzmässige Ausführung einer Verfahrensrüge erfordert, dass 
die für die Entscheidung wesentlichen Feststellungen und die dafür 
erforderlichen ausständigen Beweismittel angeführt werden. 

 Der Kläger hat weder konkrete, von den Vorinstanzen nicht 
aufgenommene (und von ihm beantragt gewesene) Beweismittel 
benannt, noch konkrete Feststellungen angeführt, die mit den 
ausständigen Beweismitteln hätten belegt werden können und 
entsprechend auch die „Wesentlichkeit“ des gerügten 
Verfahrensmangels nicht dargetan. 

 Im Weiteren hat der Kläger verkannt, dass das Erstgericht ohnehin 
alle von ihm angebotenen Beweise aufgenommen hatte. 
Aufgrund der im streitigen Zivilverfahren geltenden 
Dispositionsmaxime hat grundsätzlich jede Partei selbst die für ihren 
Rechtsstandpunkt günstigen Tatsachen zu behaupten und zu 
beweisen. Eine amtswegige Untersuchungspflicht wie sie der 
Kläger in seiner Revision implizit unterstellt, bestand für die 
Vorinstanzen nicht. 

c) Zur unrichtigen rechtlichen Beurteilung (15 Punkte) 

 Der Revisionsgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung liegt nur 
vor, wenn vom Revisionswerber aufgezeigt wird, dass der vom 
Berufungsgericht festgestellte bzw. von ihm übernommene 
Sachverhalt rechtlich unrichtig beurteilt wurde. Der Revisionswerber 
muss konkret und bestimmt begründen, warum der festgestellte 
Sachverhalt von den Vorinstanzen rechtlich falsch beurteilt wurde. 

 Die gesetzmässige Ausführung der Rechtsrüge setzt weiter voraus, 
dass der Rechtsmittelwerber von dem von den Vorinstanzen 
festgestellten Sachverhalt ausgeht. 

 Diesen Anforderungen an eine gesetzmässig ausgeführte 
Rechtsrüge entspricht die Revision des Klägers nicht. Zum einen wird 
die rechtliche Beurteilung des Berufungsgerichts mit blossen 
„Leerformeln“, also der Sache nach begründungslos bekämpft; zum 
anderen baut sie nicht auf dem von den Vorinstanzen 
festgestellten, sondern auf dem vom Kläger für richtig gehaltenen 
Sachverhalt auf („… hätte das Obergericht die aus 



nachvollziehbaren Gründen begehrten Feststellungen getroffen, 
[hätte] es zu einer gänzlich anderen rechtlichen Beurteilung 
gelangen […] müssen.“). 

 Im Übrigen ist die rechtliche Beurteilung des festgestellten 
Sachverhalts durch die Vorinstanzen nicht zu beanstanden. 
Zunächst wurde vom Erstgericht festgestellt, dass der Kläger der 
Beklagten die fraglichen Geldbeträge gestohlen und diese 
dadurch geschädigt hatte, sodass die Zahlung des Klägers in einem 
deliktischen Schadenersatzanspruch der Beklagten Deckung 
fanden, also keine rechtsgrundlose Zahlung erfolgt war. Die 
Tatbestandsvoraussetzungen des § 870 ABGB konnten vom 
behauptungs- und beweisbelasteten Kläger nicht unter Beweis 
gestellt werden. Das Erstgericht hatte insofern, der vom Kläger zum 
Obergericht erhobenen Beweisrüge standhaltend, eine 
Negativfeststellung getroffen („Es kann nicht festgestellt werden, 
dass der Kläger durch Einschüchterungen seines Arbeitsgebers, 
insbesondere durch WM, zur Abgabe eines falschen Geständnisses 
und zur Zahlung der gestohlenen Beträge gezwungen wurde.“). Der 
vom Kläger geleisteten Zahlung kam im Übrigen in Verbindung mit 
seinem Entschuldigungsschreiben gemäss § 863 ABGB die 
Bedeutung eines Anerkenntnisses zu. 

 



Rechtsanwaltsprüfung im Zivilrecht 
Herbst 2015  

 

 

A. Aufgabenstellung 

 

Die Prüfungsaufgabe bestand darin, als Rechtsvertreter des Klägers 
aufgrund eines vorgelegten Zivilaktes das die Klage abweisende 
erstinstanzliche Urteil des Fürstlichen Landgerichts mit dem in Frage 
kommenden Rechtsmittel zu bekämpfen.  

Der Kläger begehrte gestützt auf die Behauptung, er sei Eigentümer, vom 
Beklagten die Herausgabe seines Rennrades. Der Kläger hatte seinen Freund 
Robert B. mit dem Verkauf des Rennrades beauftragt. Die dem Robert B. 
vom Kläger eingeräumte Verkaufsvollmacht war insofern beschränkt, als 
Robert B. um nicht weniger als CHF 4‘500.-- verkaufen durfte. Tatsächlich 
verkaufte Robert B. dem Beklagten das Rennrad in Überschreitung der ihm 
eingeräumten Vollmacht um CHF 3‘500.--. Der Beklagte, welcher keine 
Kenntnis davon hatte, dass Robert B. um diesen Preis nicht hätte verkaufen 
dürfen, bezahlte bar. Der vom Beklagten bar bezahlte Kaufpreis wurde von 
Robert B. der Freundin des Klägers Antje K. übergeben, welche die CHF 
3‘500.-- dem Kläger weitergab. Der Kläger behauptete, er habe nicht 
gewusst, dass die CHF 3‘500.-- vom Beklagten bzw. aus dem Verkauf seines 
Rennrades durch Robert B. an den Beklagten stammten, sondern sei er 
vielmehr davon ausgegangen, dass Robert B. damit tatsächlich eine 
Darlehensverbindlichkeit habe begleichen wollen. Zum Beweise hierfür hatte 
er u.a seine Freundin Antje K. als Zeugin angeboten, welche zur Verhandlung 
entschuldigt nicht erschien, und vom Erstgericht mit der Begründung, dieser 
Zeugenbeweis sei präkludiert, nicht vernommen wurde. Der Beklagte stellte 
sich auf den Standpunkt, aufgrund des von ihm gewonnenen Eindrucks - das 
Rennrad sei Robert B. vom Kläger ja anvertraut worden - habe Robert B. um 
jeden Preis verkaufen dürfen. Zudem habe der Kläger das Geschäft gebilligt, 
weil er die von ihm bezahlten CHF 3‘500.-- im Wissen um deren Herkunft 
entgegengenommen habe. Zum Wissen des Klägers um die Herkunft der ihm 
von Antje K. übergebenen CHF 3‘500.-- traf das Erstgericht keine 
Feststellungen. 

Das Fürstliche Landgericht gab dem Klagebegehren primär aus „rein 
sachenrechtlichen Erwägungen“ („gutgläubiger [derivativer] 



Eigentumserwerb des Beklagten von Robert B. “) unter Kostenfolge für den 
Kläger keine Folge. Weiter erwog das Fürstliche Landgericht, dass die Klage 
auch „abstellend auf rein schuldrechtliche Erwägungen“ 
(„Anscheinsvollmacht“ bzw. „Billigung des Geschäfts durch Entgegennahme 
des Kaufpreises“) abzuweisen sei. 



B. Lösungsschema mit Punkteverteilung 

 

Zu erheben ist eine Berufung (auch im Kostenpunkte). 

Insgesamt können 50 Punkte erzielt werden. Bei nicht gesetzmässiger 
Ausführung der geltend gemachten Berufungsgründe, Geltendmachung 
eines nicht indizierten Berufungsgrundes oder falschen 
Rechtsmittelausführungen ähnlicher Schwere erfolgen Punkteabzüge. Die 
Prüfung gilt als bestanden, wenn mindestens 30 Punkte erzielt werden. 

 

1. Form und Inhalt allgemein: 5 Punkte. 

Wert gelegt wird auf eine verständliche Ausdrucksweise und eine 
„korrekte“ Ausführung der Berufung, d.h. eine inhaltlich den allgemein 
an einen Berufungsschriftsatz zu stellenden Anforderungen genügende 
Ausführung. 

 

2. Berufung: 40 Punkte  

Das Urteil ist mit Berufung wie folgt zu bekämpfen: 

a) Mangelhaftigkeit des Verfahrens (10 Punkte) 

Zu rügen ist die nicht erfolgte Einvernahme der Zeugin Antje K. Diese 
Zeugin war vom Kläger entscheidungswesentlich zum Beweise dafür 
angeboten worden, dass er nicht gewusst habe, dass die ihm von 
dieser übergebenen CHF 3‘500.-- aus dem Verkauf seines 
Rennrades an den Beklagten stammten. Die Zeugin war zur 
Verhandlung entschuldigt nicht erschienen. Das Erstgericht hätte 
dies nicht zum Anlass nehmen dürfen von der Einvernahme (wegen 
„Präklusion“) einfach abzusehen, sondern hätte diesem Umstand 
vielmehr dadurch Rechnung tragen müssen, dass es die Zeugin zu 
einer fortgesetzten Tagsatzung neuerlich geladen hätte (§§ 333 ff 
ZPO). Das Beweisthema ist insofern von Relevanz, als das von einem 
Stellvertreter in Überschreitung seiner Vollmacht abgeschlossene 
Geschäft vom Vertretenen u.a. auch im Wege einer 
Willensbetätigung, nämlich durch Vorteilszuwendung, genehmigt 
werden kann (§ 1016 ABGB). Damit die Vorteilszuwendung als 
Genehmigung wirkt, muss der Vertretene allerdings Kenntnis davon 
haben, dass in seinem Namen kontrahiert wurde und der Vorteil aus 
diesem Geschäft stammt, das er nunmehr will (Apathy in 



Schwimann, ABGB3 IV, § 1016 Rz 6; Strasser in Rummel3, §§ 1016, 
1017 ABGB Rz 14; P. Bydlinski in Koziol/Bydlinski/Bollenberger4, § 1016 
ABGB Rz 4). Zwar liegt die Beweislast für die Sanierung des von 
Robert B. in Überschreitung der ihm eingeräumten Vollmacht 
abgeschlossenen Kaufvertrages durch Vorteilszuwendung beim 
Beklagten, welcher sich darauf berufen hat. Allerdings muss die 
Nichteinvernahme der Zeugin Antje K. vom Kläger schon aus 
anwaltlicher Vorsicht deswegen gerügt werden, weil die Aussagen 
des Zeugen Robert B. und des Beklagten in eine für ihn ungünstige 
Richtung weisen, und der Beklagte zum Beweise seines 
Prozessstandpunktes seinerseits den vom Erstgericht ebenfalls zu 
Unrecht übergangenen Zeugen Willi L. angeboten hatte. 

b) Unrichtige rechtliche Beurteilung (30 Punkte) 

 Die sachenrechtliche Argumentation des Erstgerichts ist evident 
falsch. Der gutgläubige derivate Eigentumserwerb des Beklagten 
am streitgegenständlichen Rennrad von Robert B. scheidet von 
vorneherein aus, weil Robert B. dem Beklagten explizit und unstrittig 
erklärt hat, er handle als Stellvertreter (im Namen und für 
Rechnung) des Klägers, und Robert B. weiter die ihm erteilte 
Vollmacht überschritten hat, womit es für den Eigentumserwerb 
des Beklagten am erforderlichen gültigen Kausalgeschäft fehlt. Der 
Mangel eines gültigen Kausalgeschäfts (hier wegen 
Vollmachtsüberschreitung eines Stellvertreters) heilt nicht durch 
den guten Glauben des Erwerbers; die Verfügung ist ungültig und 
stellt sich daher das Problem des Schutzes des guten Glaubens in 
Bezug auf die Vertretungsmacht i.S. von Art. 512 SR gar nicht [Stark 
in BK3 IV/III/1, Art. 933 N 67]. (16 Punkte) 

 Auch die schuldrechtliche Argumentation des Erstgerichts ist 
falsch. 

Die rechtliche Erwägung des Erstgerichts, dass der Kläger dem 
Robert B. das Rennrad anvertraut und dadurch beim Beklagten 
den Eindruck erweckt habe, dieser dürfe um jeden Preis verkaufen, 
ist falsch. Mit dieser Argumentation spricht das Erstgericht die 
Rechtsfigur der sog. „Anscheinsvollmacht“ an. Das Vorliegen einer 
solchen setzt allerdings dreierlei voraus, nämlich: a) Vorliegen eines 
Vertrauenstatbestandes (= Bestehen eines konkreten 
Rechtsscheins); b) zurechenbare Verursachung dieses Anscheins 
durch denjenigen, in dessen Namen gehandelt wurde; c) 



gutgläubiges Vertrauen auf den Anschein durch den Dritten (LES 
2007, 479 u.a.; Strasser in Rummel3, § 1002 Rz 44 ff; P. Bydlinski in 
Koziol/Bydlinski/Bollenberger4, § 1029 ABGB Rz 6). Alleine aus dem 
Umstand, dass der Kläger dem Robert B. sein Rennrad übergeben 
hat, damit dieser es für ihn verkaufe, wurde vom Kläger noch kein 
Vertrauenstatbestand geschaffen, basierend auf welchem ein 
potentieller Käufer redlicherweise bzw. bei objektiver 
Betrachtungsweise hätte schliessen dürfen, dass Robert B. 
berechtigt sei, um jeden Preis zu verkaufen, also über eine 
unbeschränkte Verkaufsvollmacht verfüge. (6 Punkte) 

 Verfehlt ist auch die Rechtsansicht des Erstgerichts, der Kläger 
habe das Geschäft dadurch nachträglich „gebilligt“, dass er die 
vom Beklagten herrührenden CHF 3‘500.-- entgegengenommen 
habe. Wie bereits zu 2a) vorstehend ausgeführt, ist dies nur die 
„halbe Wahrheit“. Die Entgegennahme der CHF 3‘500.-- würde 
gemäss § 1016 ABGB nur dann als nachträgliche Sanierung des 
von Robert B. in Überschreitung der ihm vom Kläger erteilten 
Vollmacht mit dem Beklagten abgeschlossenen Geschäftes im 
Wege der Vorteilszuwendung gelten, wenn der Kläger Kenntnis 
davon gehabt hätte, dass das Geld aus diesem Geschäft 
stammte bzw. den vom Beklagten für das Rennrad bar bezahlten 
Kaufpreis entsprach. Der Kläger hatte behauptet, dies nicht 
gewusst zu haben, sondern vielmehr davon ausgegangen zu sein, 
dass Robert B. seine Darlehensschuld ihm gegenüber begleiche. 
Das Fehlen entsprechender Feststellungen im angefochtenen Urteil 
ist als sog. „sekundärer Feststellungsmangel“ geltend zu machen. 
Aus rechtsanwaltlicher Vorsicht kann es der Kläger nicht damit sein 
Bewenden haben lassen, insofern lediglich die nicht erfolgte 
Einvernahme der Zeugin Antje K. als Verfahrensmangel zu rügen. (8 
Punkte) 

3. Berufung im Kostenpunkt: 5 Punkte  

Da der erstinstanzlich obsiegende Beklagte seine Kosten des 
erstinstanzlichen Verfahrens um insgesamt CHF 640.95 zu hoch 
verzeichnet hat und ihm die verzeichneten Kosten vom Erstgericht 
trotzdem antragsgemäss zugesprochen wurden, ist für den Fall der 
Erfolglosigkeit der Berufung hilfsweise eine Berufung im Kostenpunkte zu 
erheben.  
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Rechtsanwaltsprüfung im Zivilrecht  
Herbst 2015 

 
 
A. Aufgabenstellung 
 
Bekämpfen Sie aufgrund des Ihnen vorgelegten Gerichtsaktes namens des 
Rechtsvertreters des im erstinstanzlichen Verfahren unterlegenen Klägers das 
Urteil des Fürstlichen Landgerichts vom 10.07.2015 mit dem in Frage 
kommenden Rechtsmittel.  
 
 
B. Prüfungshinweise 
 
Sie können davon ausgehen, dass 
 sämtliche Aktenstücke die erforderlichen Unterschriften aufweisen; 
 die Vollmachten gehörig erteilt wurden; 
 Rechtsmittel- und sonstige Fristen eingehalten wurden; 
 eine allenfalls erforderliche Vermittlungsverhandlung ordentlich 

durchgeführt und der Leitschein fristgerecht eingereicht wurde, die 
allfällige Prozessvoraussetzung „der vorgängigen Vermittlung“ also erfüllt 
ist. 

 
Es wird im Besonderen bei allfälligen materiell-rechtlichen Ausführungen auf 
eine „gediegene“ rechtliche Argumentation unter Anführung der 
massgeblichen Gesetzesbestimmungen und Angabe einschlägiger 
Belegstellen aus Literatur- und Judikatur wert gelegt! 
 
Für falsche Rechtsmittelausführungen können Punkteabzüge erfolgen.  
 
Insgesamt können 50 Punkte erzielt werden. Die Prüfung gilt als bestanden, 
wenn mindestens 30 Punkte erzielt werden. 
 
 
Vaduz, 17.09.2015 
Uwe Öhri. 
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5 CG.2015.187 
ON 1 

 
An das 
 
     Fürstliche Landgericht 
 

9490 Vaduz 
 
 
Kläger:   Herbert N. 
    S-Strasse 1 
    9490 Vaduz  
 
    vertreten durch: 
    Dr. Friedrich D. 
    Rechtsanwalt 
    9490 Vaduz 
 
 
Beklagte:   Paul H. 
    H-Strasse 1 
    9490 Vaduz  
 
    vertreten durch: 
    Dr. Ludwig M. 
    Rechtsanwalt 
    9490 Vaduz  
 
 
wegen:   Herausgabe 
    (Streitwert: CHF 4‘500.--) 
     
 
 

K L A G E  
 

2-fach 
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1. Der Kläger hat im Dezember 2014 seinen guten Bekannten Robert B. 
damit betraut, dass dieser für ihn sein gebrauchtes Rennrad „Specialized, 
rot, Rahmengestell-Nr. 1245XY-Z“, welches tatsächlich noch einen Wert 
von wenigstens CHF 4'500.-- hatte, verkaufe. Der Kläger hatte für dieses 
Rennrad keinen Bedarf mehr, weil er sich ein neues angeschafft hatte. 
 
Robert B. verkaufte das ihm vom Kläger überlassene „Specialized“ 
bereits im Januar 2015 um CHF 3‘500.-- an den Beklagten. Der Beklagte 
wusste, dass Robert B. hierbei für den Kläger handelte. Das Rennrad 
befindet sich nach wie vor beim Beklagten. 
 
Beweis: 
PV;  
Robert B., Dorfstr. 1, 9490 Vaduz, als Zeuge. 
 
 

2. Der Kläger hatte Robert B. ausdrücklich untersagt, das „Specialized“ um 
weniger als CHF 4‘500.-- zu verkaufen, da dieses obwohl gebraucht in 
einem ausgezeichneten Zustand war und bei einem Neupreis von CHF 
7‘900.-- mindestens noch so viel wert war.  
 
Der Beklagte hat daher dem Kläger das Rennrad wieder herauszugeben, 
weil der Kläger nach wie vor dessen Eigentümer ist. 
 
Beweis: 
PV;  
Robert B., Dorfstr. 1, 9490 Vaduz, als Zeuge; 
Sachverständigengutachten zum Neu- und Gebrauchtwert des 
„Specialized“. 
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Es wird daher beantragt die Fällung des nachstehenden  
 

Urteils: 
 

Der Beklagte ist schuldig, dem Kläger binnen vier Wochen bei sonstiger 
Exekution das Rennrad „Specialized, rot, Rahmengestell-Nr. 1245XY-Z“ 
herauszugeben und die Kosten des Verfahrens zu ersetzen. 

 
 
 

Vaduz, 7.4.2015         Herbert N. 
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5 CG.2015.187 
ON 2 

 
An das 
 
     Fürstliche Landgericht 
 

9490 Vaduz 
 
 
Klägerin:   Herbert N. 
    S-Strasse 1 
    9490 Vaduz  
 
    vertreten durch: 
    Dr. Friedrich D. 
    Rechtsanwalt 
    9490 Vaduz 
 
 
Beklagte:   Paul H. 
    H-Strasse 1 
    9490 Vaduz  
 
    vertreten durch: 
    Dr. Ludwig M. 
    Rechtsanwalt 
    9490 Vaduz  
 
 
wegen:   Herausgabe 

(Streitwert: CHF 4‘500.--) 
     
 
 

K L A G E B E A N T W O R T U N G 
 
 

2-fach 
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A. Das Vorbringen unter Punkt 1. der Klage wird ausser Streit gestellt. Im 
Übrigen wird das Klagevorbringen, soweit nicht eine weitere 
ausdrückliche Ausserstreitstellung erfolgt, bestritten. 
 

B. Der Kläger hatte Robert B. hinsichtlich des Kaufpreises keinerlei 
Beschränkungen auferlegt bzw. durfte Robert B. das „Specialized“ um 
jeden ihm passend erscheinenden Betrag verkaufen. Jedenfalls hat der 
Kläger dem Beklagten gegenüber diesen Eindruck schon dadurch 
erweckt, dass er dem Robert B. das “Specialized“ anvertraute. Von 
irgendwelchen Beschränkungen hatte Robert B. dem Beklagten nichts 
gesagt. 
 
Abgesehen davon hat Robert B. dem Kläger die vom Beklagten für das 
Rennrad bar bezahlten CHF 3‘500.-- übergeben, welcher das Geld auch 
anstandslos genommen hat.  
 
Der Kläger kann daher vom Beklagten das Rennrad nicht mehr 
herausverlangen.  
 
Beweis: 
PV;  
Robert B., Dorfstr. 1, 9490 Vaduz, als Zeuge. 
 
 

Es wird somit  
 

beantragt, 
 
das Fürstliche Landgericht wolle die Klage unter Kostenfolge für den Kläger 
abweisen. 
 
 
 
Vaduz, 27.4.2015          Paul H. 
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Aktenzeichen bitte immer anführen 

 05 CG.2015.187 
 ON 3 

 
 

ÖFFENTLICHE MÜNDLICHE VERHANDLUNG 
 

vor dem 
 

Fürstlichen Landgericht 
 

Vaduz, 11.5.2015 
 
 

Anwesende Gerichtspersonen 
 
Richter: Mag. Martina Herberstein  Schriftführerin: Barbara Schmid 
 
 

Rechtssache 
 

klagende Partei: Herbert N., S-Strasse 1, 9490 Vaduz   
 

beklagte Partei: Paul H., H-Strasse 1, 9490 Vaduz  
  

wegen: Herausgabe 
(Bemessungsgrundlage 4‘500.--); 

 
 
Bei Aufruf der Sache um 14.00 Uhr erscheinen: 
 
Für die klagende Partei: Dr. Friedrich D. mit Vollmacht vom 2.4.2015 
 
Für die beklagte Partei: Dr. Ludwig M. mit Vollmacht vom 24.4.2015 
 
 
Der Klagsvertreter trägt die Klage vor wie in ON 1 und beantragt Urteilsfällung 
nach dem Klagebegehren. 
 
Der Beklagtenvertreter bestreitet, beantragt kostenpflichtige Klageabweisung 
und wendet ein wie in der Klagebeantwortung ON 2.  
 
Der Klagsvertreter bestreitet und bringt weiter vor: 
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3. Es stimmt zwar, dass Robert B. der Freundin des Klägers, nämlich Antje K., 

Mitte Februar 2015 CHF 3‘500.00 - der Kläger war aus beruflichen 
Gründen landesabwesend - bar übergeben und Antje K. in der Folge 
das Geld dem Kläger weiter gegeben hat. Allerdings schuldete Robert B. 
dem Kläger aus einem gewährten Darlehen, welches bereits seit 
längerem zur Rückzahlung fällig war, ebenfalls CHF 3‘500.00 und erklärte 
Robert B. der Antje K. bei Übergabe des Geldes, dass er mit dieser 
Zahlung seine Schuld beim Kläger tilgen wolle. Der Kläger wusste also 
nicht, dass die ihm von seiner Freundin weitergegebenen CHF 3‘500.00 in 
Wirklichkeit aus dem vom Beklagten dem Robert B. für das „Specialized“ 
Bezahlten stammten, sondern ging er vielmehr davon aus, dass Robert B. 
aus eigenen Mitteln seine Schuld begleiche. Dass Robert B. dem 
Beklagten das Rennrad in dem Zeitpunkt bereits verkauft hatte, hat der 
Kläger erst viel später erfahren.  
 
Beweis: 
PV;  
Antje K., Sägenstr. 1, 9490 Vaduz, als Zeugin; 
Robert B., Dorfstr. 1, 9490 Vaduz, als Zeuge. 

 
 
Der Beklagtenvertreter bestreitet und bietet zum Beweise dafür, dass der 
Kläger sehr wohl wusste, dass es sich bei den ihm von Robert B. bzw. über 
Antje K. übergebenen CHF 3‘500.00 um den vom Beklagten dem Robert B. für 
das streitgegenständliche Rennrad bezahlten Kaufpreis handelte, die 
Einvernahme des Zeugen Willi L., Lindenstr. 1, 9490 Vaduz, an. 
 
Der Richter versucht, eine gütliche Einigung herbeizuführen. Der 
Vergleichsversuch scheitert nach längeren Vergleichsgesprächen. 
 
Der Richter verkündet den  
 

Beweisbeschluss: 
 

Es wird Beweis aufgenommen und zugelassen zum gesamten gegenseitigen 
Vorbringen, insbesondere zur Frage, was der Kläger mit Robert B. bezüglich 
des Verkaufs des streitgegenständlichen Rennrads abmachte, was der 
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Beklagte hiervon wusste und welchen Wert das streitgegenständliche 
Rennrad hatte,  
 
durch: 
Einvernahme der Zeugen Robert B., Antje K. und Willi L.; 
Sachverständigengutachten aus dem Bereich Rennradfachhandel; sowie PV 
der Streitteile. 
 
Die Parteienvertreter erklären, für allenfalls anfallende Zeugengebühren der 
jeweils von ihren Mandanten angebotenen Zeugen die persönliche Haftung 
zu übernehmen. 
 
Der Richter erklärt, dass die Bestellung eines Sachverständigen vorläufig noch 
vorbehalten wird. 
 
Sodann wird die Tagsatzung zur Fortsetzung der mündlichen Streitverhandlung 
(Einvernahme der Zeugen Robert B., Antje K. und Willi L. sowie der Parteien) 
auf  
 

Donnerstag, 11.06.2015, 09:00 Uhr, VHS 3, 
 
erstreckt, wovon die anwesenden Parteienvertreter unter Ladungsverzicht 
Kenntnis nehmen.  
 
 
Ende: 15.17 Uhr 
Dauer: zwei Stunden  

 
Fertigung: 
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Aktenzeichen bitte immer anführen 

 05 CG.2015.187 
 ON 4 

 

ÖFFENTLICHE MÜNDLICHE VERHANDLUNG 
 

vor dem 
 

Fürstlichen Landgericht 
 

Vaduz, 11.06.2015 
 

Anwesende Gerichtspersonen 
 
Richter: Mag. Martina Herberstein Schriftführerin: Barbara Schmid 
 

Rechtssache 
 

Klagende Partei: Herbert N., S-Strasse 1, 9490 Vaduz  
vertreten durch RA Dr. Friedrich D., 9490 Vaduz  

 
Beklagte Partei: Paul H., H-Strasse 1, 9490 Vaduz,  

vertreten durch RA Dr. Ludwig M., 9490 Vaduz  

 
wegen: Herausgabe  

(Bemessungsgrundlage. CHF 4‘500.--); 
 
Bei Aufruf der Sache um 09:00 Uhr erscheinen: 
 
Für die klagende Partei: Persönlich mit RA Dr. Friedrich D. mit Vollmacht vom 

2.4.2015; 
 
Für die beklagte Partei: Persönlich mit RA Dr. Ludwig M., mit Vollmacht vom 

24.4.2015 
 
 
An das bisherige Verfahren, dessen wesentliche Ergebnisse vorgeführt 
werden, wird gemäss § 138 ZPO angeknüpft. 
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- Seite 2 - 
 
Festgestellt wird, dass die auf 09:00 Uhr geladene Zeugin Antje K. trotz 
ausgewiesener Ladung nicht erschienen ist. 
 
Der Klagsvertreter entschuldigt die Zeugin und erklärt, dass diese laut Auskunft 
seines Mandanten am gestrigen Abend plötzlich sehr schwer erkrankt sei und 
in der Folge auch habe hospitalisiert werden müssen, weshalb sie der Ladung 
nicht habe Folge leisten können. Falls gewünscht, werde ein ärztliches Attest 
nachgereicht. 
 
Der Zeuge 
Robert B., geboren am 27.07.1984, liechtensteinischer Staatsangehöriger, 
whft. Dorfstr. 1, 9490 Vaduz, fremd, belehrt gemäss § 321 ZPO, 
wahrheitserinnert, gibt an: 
 
Es stimmt, dass mir der Kläger sein altes Rennrad gegeben hat, damit ich es 
für ihn verkaufe.  
 
Der Kläger hat mir meiner Erinnerung nach niemals gesagt, ich dürfe dieses 
nur um mindestens CHF 4‘500.-- verkaufen. Vielmehr hatte er mir soweit 
erinnerlich für den Verkauf völlig freie Hand gelassen. 
 
Ich habe dem Beklagten das Rennrad im Januar 2015 für CHF 3‘500.-- 
verkauft. Der Beklagte hat mich gefragt, was ich für das Rennrad verlange, 
worauf ich geantwortet habe, er solle mir ein Angebot machen. Darauf hat er 
CHF 3‘500.-- geboten und ich habe ohne weiteres eingeschlagen. Ob ich zu 
dem Preis verkaufen dürfe, war zwischen mir und dem Beklagten gar kein 
Thema. 
 
Der Beklagte hat auch gleich das Geld beim Bankomaten behoben und bar 
bezahlt. Das Geld habe ich dann einige Tage später, im Februar 2015, Antje 
K. übergeben, weil der Kläger im Ausland war. Dabei war auch mein Freund 
Willi L. zugegen. 
 
Über Fragen des Klagsvertreters: 
 
Es stimmt, dass mir der Kläger CHF 3‘500.-- geliehen hatte, welche ich ihm 
bereits seit längerem schon hätte zurückzahlen müssen. Der Kläger hatte  
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- Seite 3 - 
 
deswegen auch schon erheblich Druck auf mich ausgeübt. Ich hatte zu der 
Zeit auch noch bei anderen Personen Schulden.  
 
Ich hatte deswegen aber keinen Anlass, Antje wegen der CHF 3‘500.-- 
anzulügen. Ich hatte nämlich für März/April 2015 ein gutes Geschäft mit 
erheblichen Gewinnchancen in Aussicht, sodass ich guter Dinge war, meine 
Darlehensschuld beim Kläger in Bälde begleichen zu können. Es stimmt, dass 
sich dieses Geschäft dann zerschlagen hat, sodass ich dem Kläger das Geld 
nach wie vor schulde. 
 
Über Fragen des Beklagtenvertreters: 
 
Ich habe Antje soweit ich mich noch erinnern kann, auch gesagt, dass das 
Geld aus dem Verkauf des Rennrades des Klägers herrühre. Es kann aber 
auch sein, dass ich ihr nichts gesagt, sondern sie nur gebeten habe, dem 
Kläger das Geld zu geben. Ich kann mich einfach nicht mehr genau erinnern. 
 
L.d.k.E. 
 
Der Zeuge verzichtet auf Gebühren. 
 
 
Festgestellt wird, dass auch der Zeuge Willi L., dessen Ladung ausgewiesen ist, 
nicht erschienen ist. 
 
Der Beklagte und sein Rechtsvertreter erklären, sie wüssten nicht, weshalb der 
Zeuge nicht erschienen sei. 
 
Der Richter verkündet den  
 

Beschluss 
 
auf Einvernahme der Parteien zu Beweiszwecken. 
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- Seite 4 - 
 
Der Kläger 
Herbert N., geboren am 02.01.1983, liechtensteinischer Staatsangehöriger, 
Bankangestellter, whft. S-Strasse 1, 9490 Vaduz, belehrt gemäss § 376 ZPO, 
wahrheitserinnert, gibt an: 
 
Ich habe Robert ganz klar ein unteres Verkaufspreislimit von CHF 4‘500.-- 
gesetzt. Wenn Robert sagt, ich hätte ihm bezüglich des Verkaufspreises freie 
Hand gelassen, lügt er. Ich hatte gar keinen Anlass und kein Interesse daran, 
das Rennrad zu einem Preis unter seinem Occasionswert zu verkaufen. Ich war 
auf das Geld aus dem Verkauf nicht angewiesen und hätte das „Specialized“ 
als Zweitfahrrad im Alltag nutzen können. 
 
Als mir meine Freundin Antje im Februar 2015 die CHF 3‘500.-- bar übergab, 
sagte sie mir, das Geld sei ihr von Robert für mich übergeben worden. Ich 
habe gar nicht gross nachgefragt. Da mir Robert seit längerem diesen Betrag 
schuldete, weil ich ihm Geld geliehen hatte, und das immer wieder ein Thema 
zwischen uns gewesen war, bin ich wie selbstverständlich davon 
ausgegangen, Robert begleiche seine längst überfällige Schuld bei mir. Die 
CHF 3‘500.-- passten ja auch betragsmässig genau. 
 
Über Fragen des Klagsvertreters: 
 
Meine Freundin Antje hat mir im Nachhinein einmal erzählt, dass Robert ihr bei 
Übergabe der CHF 3‘500.-- erklärt habe, dass er damit eine Darlehensschuld 
beim mir begleichen wolle. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich, als Antje 
mir das Geld übergeben hat, gar nicht gross nachgefragt, sondern bin ich 
eben ohne weiteres davon ausgegangen, dass Robert seine Schuld mir 
gegenüber habe begleichen wollen. Daran, dass das Geld aus dem Verkauf 
meines Rennrades stammen könnte, habe ich jedenfalls nicht gedacht. Ich 
hatte Robert ja untersagt, das Rad für weniger als CHF 4‘500.-- zu verkaufen.  
 
Über Fragen des Beklagtenvertreters: 
 
Ich habe wegen der Rückzahlung des Darlehens keinen Druck auf Robert 
ausgeübt. Ich habe ihn aber schon gelegentlich auf diese Schuld 
angesprochen.  
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- Seite 5 - 

 
Im Nachhinein muss ich sagen, dass es unklug war, gerade Robert mein altes 
Rennrad zu überlassen, damit er es für mich verkaufe, nachdem dieser doch 
bereits seit längerem mit der Zahlung seiner Darlehensverbindlichkeit mir 
gegenüber im Verzug war.   
 
L.d.k.E. 
 
 
Der Beklagte  
Paul H., geboren am 17.11.1986, liechtensteinischer Staatsangehöriger, 
selbständiger Unternehmer, whft. H-Strasse 1, 9490 Vaduz, belehrt gemäss § 
376 ZPO, wahrheitserinnert, gibt an: 
 
Robert B., welchen ich bereits kannte, erklärte mir, er verkaufe das 
streitgegenständliche Rennrad für den Kläger.  
 
Ich habe Robert B. noch gefragt, welche Preisvorstellungen der Kläger habe, 
worauf mir Robert B. erklärte, dieser habe ihm freie Hand gelassen. Ich habe 
sodann CHF 3‘500.-- geboten. Ich wusste schon, dass das „Specialized“, weil 
es wirklich in einem guten Zustand war und auch die Komponenten 
hochwertig waren, vermutlich ein wenig mehr wert sein könnte, vielleicht CHF 
500.-- bis CHF 1‘000.-- mehr.  
 
Ich war erfreut, dass Robert B. sofort und ohne grosses Feilschen um den Preis 
eingeschlagen hat. Ich habe Robert B. die CHF 3‘500.-- noch am selben Tag 
bar übergeben. 
 
Ich benutze das „Specialized“ bei schlechten Wetterbedingungen, um mein 
neues Rennrad zu schonen. Das streitgegenständliche Rennrad steht bei mir 
in der Garage. 
 
Über Fragen des Beklagtenvertreters: 
 
Willi L. hat mir selbst erzählt, er sei zugegen gewesen, als Robert B. der 
Freundin des Klägers die CHF 3‘500.-- übergeben habe. Er - Willi L. - habe  
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- Seite 6 - 
 
mit eigenen Ohren gehört, dass Robert B. der Freundin des Klägers gesagt 
habe, das Geld stamme aus dem Verkauf des streitgegenständlichen 
Rennrads an mich. 
 
Über Fragen des Klagsvertreters: 
 
Ich kenne Robert B. vom Radsport her. Wir sind nur bekannt miteinander, aber 
keine engen Freunde. 
 
Ich wurde nicht stutzig, dass Robert B. bei CHF 3‘500.-- eingeschlagen hat. 
Wieso auch? Wenn er es mir im Namen des Klägers geschenkt hätte, wäre ich 
vielleicht stutzig geworden. Ich war vielmehr erfreut, ein gutes Occasion-
Rennrad zu einem sehr guten Preis zu bekommen. Ich hatte überhaupt keinen 
Anlass Robert B. zu misstrauen und beim Kläger nachzufragen, ob Robert B. 
um CHF 3‘500.-- verkaufen dürfe. 
 
L.d.k.E. 
 
 
Weiteres Vorbringen wird nicht erstattet und weitere Anträge werden nicht 
gestellt. 
 
Der Richter verkündet den 
 

Beschluss: 
 

Weitere Beweise werden nicht aufgenommen. 
 
Die Parteienvertreter legen Kostenverzeichnisse.  
 
Schluss der Verhandlung.  
 
Die Entscheidung ergeht schriftlich. 
 
Ende: 10.45 Uhr 
Dauer: 2 Stunden 

Unterschriften 
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5 CG.2015.187 
ON 5a 

 
 

KOSTENNOTE 
klagende Partei  

 
in Sachen Herbert N./Paul H. 
 
(Bemessungsgrundlage CHF 4‘500.--) 
 
7.4.2015 Klage   TP 3A inkl. 50 % ES   CHF   714.-- 
     EingabeGeb.   CHF     34.--   
 
 
11.5.2015 Streitverhandl.  TP 3A inkl. 50% ES     CHF 1‘071.-- 
     ProtokollGeb.   CHF    27.-- 
 
11.6.2015 Streitverhandl.  TP 3A inkl. 50% ES     CHF 1‘071.-- 
     ProtokollGeb.   CHF      27.-- 
 
     EntscheidGeb.   CHF    42.50 
 
        ___________________________ 
 
  Honorar       CHF 2‘856.-- 
  MWst. 8%       CHF    228.50 
          CHF 3‘084.50 

Gebühren       CHF      96.50 
TOTAL          CHF  3'181.-- 
 
Vaduz, 11.06.2015 
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5 CG.2015.187 
ON 5b 

 
 
 

KOSTENNOTE 
beklagte Partei  

 
 
 
in Sachen Herbert N./Paul H. 
 
(Streitwert CHF 4‘500.--) 
 
27.4.2015 KB   TP 3A inkl. 50 % ES   CHF   742.-- 
 
 
11.5.2015 Streitverhandl.  TP 3A inkl. 50% ES     CHF 1‘113.75 
     ProtokollGeb.   CHF        27.-- 
 
11.6.2015 Streitverhandl.  TP 3A inkl. 50% ES     CHF 1‘113.75 
     ProtokollGeb.   CHF       27.-- 
 
     EntscheidGeb.   CHF      42.50 
 
        ___________________________ 
 
  Honorar       CHF 2‘969.50 
  MWst. 8%       CHF    237.55 
          CHF 3‘207.05 

Gebühren       CHF      96.50 
TOTAL          CHF 3‘303.55 
 
Vaduz, 11.06.2015 
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Aktenzeichen bitte immer anführen 

 05 CG.2015.187 
 ON 6 

 
 

URTEIL 
Im Namen von Fürst und Volk 

 
 
Das Fürstliche Landgericht in Vaduz hat durch die Fürstliche Landrichterin 
Mag. Martina Herberstein in der  
 

Rechtssache 
 
klagende Partei: Herbert N., S-Strasse 1, 9490 Vaduz, 
 vertreten durch Dr. Friedrich D., Rechtsanwalt,  

9490 Vaduz; 
 
beklagte Partei:   Paul H., H-Strasse 1, 9490 Vaduz, 

vertreten durch Dr. Ludwig M., Rechtsanwalt, 
9490 Vaduz;  

 
wegen:    Herausgabe 

(Bemessungsgrundlage: CHF 4‘500.--); 
 
nach öffentlich und mündlich durchgeführter Streitverhandlung 
 

zu Recht erkannt: 
 

Das Klagebegehren des Inhalts, der Beklagte sei 
schuldig, dem Kläger binnen vier Wochen bei sonstiger 
Exekution das Rennrad „Specialized, rot, 
Rahmengestell-Nr. 1245XY-Z“ herauszugeben, wird 
abgewiesen. 
 
Der Kläger ist schuldig, dem Beklagten binnen vier 
Wochen bei sonstiger Exekution die mit CHF 3‘303.55 
bestimmten Kosten des Verfahrens zu ersetzen. 
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Tatbestand: 
 
1. Der Kläger begehrte mit Klage vom 04.04.2015 vom Beklagten die 

Herausgabe des Rennrades „Specialized, rot, Rahmengestell-Nr. 1245XY-
Z“.  

 
Er brachte hierzu zusammengefasst vor:  

 
Er habe im Dezember 2014 seinen guten Bekannten Robert B. damit 
betraut, dass dieser für ihn sein gebrauchtes Rennrad „Specialized, rot, 
Rahmengestell-Nr. 1245XY-Z“, welches tatsächlich noch einen Wert von 
wenigstens CHF 4'500.-- gehabt habe, verkaufe. Er habe für dieses 
Rennrad keinen Bedarf mehr gehabt, weil er sich ein neues angeschafft 
gehabt habe. Robert B. habe das ihm überlassene „Specialized“ bereits 
im Januar 2015 um CHF 3‘500.-- an den Beklagten verkauft. Der Beklagte 
habe gewusst, dass Robert B. hierbei für den Kläger handle. Das Rennrad 
befinde sich nach wie vor beim Beklagten. Er habe Robert B. 
ausdrücklich untersagt, das „Specialized“ um weniger als CHF 4‘500.-- zu 
verkaufen, da dieses obwohl gebraucht in einem ausgezeichneten 
Zustand und bei einem Neupreis von CHF 7‘900.-- mindestens noch so 
viel wert gewesen sei. Als ihm seine Freundin Antje K. Mitte Februar 2015 
CHF 3‘500.-- von Robert B. übergeben habe, habe er nicht gewusst, dass 
es sich um das Geld gehandelt habe, welches vom Beklagten an Robert 
B. für das Rennrad bezahlt worden sei. Vielmehr sei er davon 
ausgegangen, dass Robert B. eine bestehende Darlehensverbindlichkeit 
habe begleichen wollen. Der Beklagte habe ihm daher das Rennrad 
wieder herauszugeben, weil er nach wie vor Eigentümer desselben sei. 

 
2. Der Beklagte bestritt das Klagevorbringen teilweise, beantragte 

kostenpflichtige Klageabweisung und wendete zusammengefasst ein:  
 
Der Kläger habe Robert B. hinsichtlich des Kaufpreises keinerlei 
Beschränkungen auferlegt bzw. habe Robert B. das „Specialized“ um 
jeden ihm passend erscheinenden Betrag verkaufen dürfen. Jedenfalls 
habe der Kläger dem Beklagten gegenüber diesen Eindruck schon 
dadurch erweckt, dass er dem Robert B. das “Specialized“ anvertraut 
habe. Von irgendwelchen Beschränkungen habe Robert B. ihm nichts 
gesagt. Abgesehen davon habe Robert B. dem Kläger die von ihm für 
das Rennrad bar bezahlten CHF 3‘500.-- übergeben, und habe der 
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Kläger das Geld im Wissen um dessen Herkunft auch anstandslos 
genommen. Der Kläger könne daher das Rennrad nicht mehr von ihm 
herausverlangen.  
 

3. Beweis wurde aufgenommen durch Einvernahme des von beiden 
Parteien angebotenen Zeugen Robert B. sowie Einvernahme der 
Parteien. 

 
 Von der Einvernahme der vom Kläger weiter angebotenen Zeugin Antje 

K. war deswegen Abstand zu nehmen, weil sie zur Tagsatzung vom 
11.06.2015 nicht erschienen ist, so dass dieser Beweis als präkludiert 
anzusehen ist. Wegen geklärter Sach- und Rechtslage abzusehen war 
von der Einvernahme des vom Beklagten angebotenen Zeugen Willi L. 
Offensichtlich rechtlich irrelevant ist, was auch keiner weiteren 
Erwägungen bedarf, welchen Neu- und welchen Gebrauchtwert das 
streitgegenständliche Rennrad hatte, weshalb auch der vom Kläger 
weiter angebotene Sachverständigenbeweis nicht aufgenommen 
werden musste.  
 
Hinsichtlich der Ergebnisse des Beweisverfahrens wird im Übrigen gemäss 
§ 417 Abs. 2 ZPO auf den Inhalt der Akten verwiesen. 

 
 

Entscheidungsgründe: 
 
Aufgrund des durchgeführten Beweisverfahrens steht folgender Sachverhalt 
als erwiesen fest: 
 
1. Der Kläger betraute im Dezember 2014 seinen guten Bekannten Robert 

B. mit dem Verkauf seines gebrauchten Rennrades „Specialized, rot, 
Rahmengestell-Nr. 1245XY-Z“. Dieses hatte einen Wert von wenigstens 
noch CHF 4'500.--. Der Kläger hatte für dieses Rennrad keinen Bedarf 
mehr, weil er sich ein neues angeschafft hatte. 
 
Robert B. verkaufte das ihm vom Kläger überlassene Rennrad 
„Specialized“ bereits im Januar 2015 um CHF 3‘500.-- an den Beklagten. 
Der Beklagte wusste, dass Robert B. hierbei für den Kläger handelte. Das 
streitgegenständliche Rennrad befindet sich nach wie vor beim 
Beklagten. 
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(Das diesbezügliche Vorbringen des Klägers wurde vom Beklagten 
ausdrücklich ausser Streit gestellt und ist daher gemäss § 266 Abs. 1 ZPO 
für wahr zu halten). 
 

2. Der Kläger setzte dem Robert B. ein unteres Limit für den Verkaufspreis 
von CHF 4‘500.-- bzw. erklärte der Kläger dem Robert B., er müsse für das 
streitgegenständliche Rennrad mindestens CHF 4‘500.-- verlangen und 
dürfe darunter nicht verkaufen.  
 
(PV Kläger in ON 4 S. 4 f). 
 

3. Der Verkauf des streitgegenständlichen Rennrads an den Beklagten lief 
wie folgt ab: 
 
Der Beklagte fragte Robert B., was der Kläger für das Rennrad verlange. 
Robert B. forderte als Reaktion hierauf den Beklagten auf, er solle 
seinerseits ein Angebot machen. Hierauf bot der Beklagte CHF 3‘500.-- 
für das Rennrad. Robert B. akzeptierte dieses Angebot ohne weiteres 
Verhandeln. Der Beklagte übergab unmittelbar danach, also noch am 
selben Tag, nachdem er das Geld am Bankomaten behoben hatte, 
Robert B. den Kaufpreis von CHF 3‘500.-- in bar. Zu einem nicht genau 
feststellbaren Zeitpunkt Mitte Februar 2015 übergab Robert B. sodann 
diese CHF 3‘500.-- der Freundin des Klägers Antje K. in bar, welche das 
Geld in der Folge dem Kläger weitergab. 
 
Der Beklagte wusste nicht, dass der Kläger dem Robert B. ein unteres 
Preislimit von CHF 4‘500.-- für den Verkauf des Rennrads gesetzt hatte. 
 
(ZV Robert B. in ON 4 S. 2 f; PV Kläger in ON 4 S. 4 f; PV Beklagter in ON 4 
S. 5 f). 

  
4. Der Kläger hatte Robert B. ein Darlehen von CHF 3‘500.-- gewährt. Dieses 

war seit längerer Zeit zur Rückzahlung fällig und sprach der Kläger den 
Robert B. auf diese Verbindlichkeit auch wiederholt an. Dass der Kläger 
Robert B. deswegen unter Druck setzte, kann nicht festgestellt werden. 
 
(ZV Robert B. in ON 4 S. 2 f; PV Kläger in ON 4 S. 4 f). 
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Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aufgrund nachfolgender 
Beweiswürdigung: 
 
Der zu Pkt. 1. festgestellte Sachverhalt ist unstrittig bzw. wurde das 
diesbezügliche Prozessvorbringen des Klägers vom Beklagten ausdrücklich 
ausser Streit gestellt und ist deshalb für wahr zu halten (§ 266 ZPO).  
 
Die zu Pkt 2. getroffene Feststellung ist aus folgenden Erwägungen zu treffen: 
Der Beklagte hat ausgesagt, Robert B. habe erklärt, dass ihm der Kläger freie 
Hand gegeben habe (auch) hinsichtlich des Verkaufspreises. Nun kommt der 
Aussage des Beklagten in diesem Punkte schon deswegen nicht viel 
Beweiskraft zu, weil er ja nicht dabei war, als der Kläger dem Zeugen Robert B. 
das Rennrad übergeben hat, damit dieser es für ihn verkaufe. Der Beklagte 
kann also nur vom Hörensagen das wissen, was ihm der Zeuge Robert B. 
erzählt hat. Der Zeuge Robert B. hat seinerseits ausgesagt, der Kläger habe 
ihm seiner Erinnerung nach für den Verkauf völlig freie Hand gelassen und 
niemals gesagt habe, er dürfe das Rennrad nur um mindestens CHF 4‘500.-- 
verkaufen. Der Zeuge Robert B. ist sich also jedenfalls seiner Sache nicht mehr 
sicher, wobei hinzu kommt, dass er ja auch Grund genug hätte, nicht die 
Wahrheit zu sagen, wenn er tatsächlich gegen die Weisung des Klägers 
gehandelt hätte. Auch hat der Zeuge Robert B. beim Gericht keinen 
glaubwürdigen Eindruck hinterlassen. Demgegenüber hat der Kläger einen 
durchaus plausiblen Grund angegeben, weshalb er dem Robert B. ein 
Mindestlimit für den Verkaufspreis gesetzt habe. Angesichts dessen schenkt 
das Gericht dem Kläger Glauben, welcher ausgesagt habe, er habe dem 
Robert B. ein Verkaufspreislimit von CHF 4‘500.-- gesetzt.  
 
Den zu Pkt. 3 getroffenen Feststellungen liegt folgende Beweiswürdigung 
zugrunde: Über den Ablauf des Verkaufs wie er zu Punkt 3. festgestellt wurde, 
haben der Zeuge Robert B. und der Beklagte übereinstimmende Angaben 
gemacht. Diesen Beweisergebnissen widersprechende Beweisergebnisse 
liegen nicht vor. Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb der Zeuge Robert B. und 
der Beklagte bezüglich des Ablaufs des Verkaufsgesprächs bzw. die 
Abwicklung des Geschäfts unwahre Angaben machen sollten. Der Kläger 
kann hierzu keine Angaben machen, weil er ja nicht dabei war. Dass er von 
einem dem Robert B. gesetzten Verkaufspreislimit nichts wusste, hat der 
Beklagte für das Gericht glaubhaft angegeben und entspricht dies auch dem 
Ablauf des Verkaufs. Dieser Aussage des Beklagten widerstreitende 
Beweisergebnisse liegen zudem nicht vor, sondern hat im Gegenteil der 
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Zeuge Robert B. (im Ergebnis) bestätigend ausgeführt, dass es zwischen ihm 
und dem Beklagten kein Thema gewesen sei, ob er um CHF 3‘500.-- verkaufen 
dürfe. 
 
Dass er die CHF 3‘500.-- von Robert B. via seine Freundin Antje K. bekommen 
hat, hat der Kläger im Übrigen selbst bestätigt. 
 
Die (Negativ)Feststellung zu Punkt 4. beruht auf folgender Beweiswürdigung: 
Dass Robert B. dem Kläger aus Darlehen seit längerem CHF 3‘500.-- schuldete, 
haben sowohl der Zeuge Robert B. als auch der Kläger übereinstimmend 
ausgesagt. Der Kläger sagt, er habe deswegen keinen Druck auf Robert B. 
ausgeübt; Robert B. behauptet das Gegenteil. Weder dem Kläger noch dem 
Zeugen Robert B. kommt in diesem Punkte derart mehr Glaubwürdigkeit zu, 
dass das eine oder das andere positiv festgestellt werden könnte. 
 
In rechtlicher Hinsicht ist der festgestellte Sachverhalt wie folgt zu würdigen: 
 
Das Klagebegehren hat schon aufgrund rein sachenrechtlicher Erwägungen 
der Abweisung zu verfallen. 
 
Das streitgegenständliche Rennrad war Robert B. vom Kläger anvertraut 
worden. Es konnten keine Umstände festgestellt werden, aufgrund derer 
anzunehmen wäre, dass der Beklagte, welcher nicht wusste, dass der Kläger 
dem Robert B. ein unteres Verkaufspreislimit von CHF 4‘500.-- gesetzt hatte, 
insofern bösgläubig gewesen sein könnte, als er hätte annehmen müssen, 
Robert B. dürfe nicht tatsächlich um CHF 3‘500.-- verkaufen; solche Umstände 
wurden vom Kläger auch gar nicht behauptet. Der Beklagte hat daher von 
Robert B. nach sachenrechtlichen Regeln im Wege eines Kaufvertrages 
gutgläubig derivativ Eigentum am streitgegenständlichen Rennrad erworben. 
 
Die Klage ist auch abstellend auf rein schuldrechtliche Erwägungen 
abzuweisen, dies aus folgenden Gründen:  
 
Der Kläger hat das streitgegenständliche Rennrad dem Robert B. zum Verkauf 
übergeben und ihm derart dieses anvertraut. Dadurch hat der Kläger bei 
Dritten, auch beim Beklagten, den Eindruck erweckt, Robert B. dürfe um 
jeden Preis verkaufen. Schliesslich ist auch noch zu erwägen, dass 
unabhängig von einem allfälligen Verkaufspreislimit der Kläger den vom 
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Beklagten bezahlten Kaufpreis von CHF 3‘500.-- entgegengenommen und 
derart das Geschäft nachträglich gebilligt hat. 
 
Der zur Gänze unterlegene Kläger hat dem Beklagten sämtliche Kosten des 
Verfahrens, welche dieser rechtzeitig und der Höhe nach richtig verzeichnet 
hat, zu ersetzen (§ 41 Abs. 1 ZPO). 
 
 

Fürstliches Landgericht 
Vaduz, 10.07.2015 

Mag. Martina Herberstein 
Fürstliche Landrichterin 

        
Für die Richtigkeit der Ausfertigung: 
Barbara Schmid 

 Schriftführerin 
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